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Wenn Kinder nicht
von klein auf lernen,

dass sie verschieden sind,
wann dann?
(Berg Fidel 2012)

Inklusionskonzept des Zentrums fur unterstutzende 
Padagogik (ZuP)

1. Grundsatzliche Voraussetzungen fur Inklusion
Inklusion beginnt mit der inneren Haltung von allen am Schulleben Beteiligten. Gemeint ist eine 
Haltung, die allen Kindern in ihrer Verschiedenheit ihren Platz zum Leben, Lernen und Arbeiten 
lasst. Unsere padagogischen Konzepte und Leitbilder spiegeln diese Grundhaltung wider und 
tragen dazu bei, dass sie im taglichen Tun umgesetzt werden. 

Der Leitsatz „Jedes Kind/jeder Mensch ist einzigartig und in seiner Einzigartigkeit wahrzuneh-
men“1 verweist darauf, 

• dass alle Kinder von vornherein und selbstverstandlich dabei sind, 

• dass nicht die Kinder inklusionsfahig werden mussen, sondern die Strukturen der 

Schule. 

Fur uns ist Inklusion kein Ergebnis sondern ein Prozess. An unserer Schule sollen sich mog-
lichst alle Kinder wohl fuhlen, mitwirken konnen, Freunde finden, erfolgreich lernen und ein 
positives Selbstbild entwickeln. 

Denn: Inklusion bedeutet Wertschatzung von Vielfalt, und das umfasst mehr als die Einbezie-
hung von Kindern mit sonderpadagogischem Forderbedarf. Vielmehr bezieht es jegliche Unter-
schiede ein: Eigenschaften und Fahigkeiten, ethnische Herkunfte, Nationalitaten, Erstsprachen, 
soziale Milieus, Religionen oder weltanschauliche Orientierungen. 

Die Leitsatze „Jedes Kind will lernen, jedes kann etwas, jede Begabung hat den gleichen Stel-
lenwert“ und „Entwicklung ist vielfaltig, wir ermoglichen unterschiedliche Lernprozesse“1 verwei-
sen darauf, 

• dass Inklusion die erfolgreiche Teilhabe von allen Schulerinnen und Schulern in unserer 
Schule ermoglichen soll, 

• dass Barrieren fur eine solche Teilhabe erkannt und moglichst aktiv beseitigt werden. 

Dementsprechend haben wir Strukturen geschaffen, die die Inklusion begunstigen: 

So tragt der jahrgangsubergreifende Unterricht nicht nur dazu bei, dass Lerngruppen heterogen
zusammengesetzt werden, sondern insbesondere auch dazu, diese Heterogenitat fur moglichst 
alle gewinnbringend zu nutzen. Die Struktur ‚Ganztag’ bietet vielfaltige Moglichkeiten und mehr 
Zeit fur Angebote, die die ganz unterschiedlichen Interessen der SchulerInnen berucksichtigen. 
Ebenso bietet die Gestaltung der Klassenraume vielfaltige Nutzungsmoglichkeiten und bildet 
die Heterogenitat der Lerngruppen ab. 

1  Aus dem Leitbild der Grundschule am Buntentorsteinweg.
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Erfahrungen bestatigen, dass das individualisierte Lernangebot in heterogenen Lerngruppen 
den Respekt und die Wertschatzung der Schulerinnen und Schuler untereinander fordert. Auch 
Wahrnehmung und Akzeptanz der unterschiedlichen Personlichkeiten der Kinder durch die 
Padagoginnen und Padagogen starken Selbstsicht und Toleranz. Diese Voraussetzungen sind 
eine gute Grundlage fur den Inklusionsprozess an unseren Schulen. 

2. Grundsatze der inklusiven Arbeit
Das ZuP Buntentorsteinweg ist ein Kompetenzpool verschiedener Professionen, das sich mit 
dem Fordern und Fordern der Schulkinder in den beiden Grundschulen befasst. „Das Zentrum 
fur unterstutzende Padagogik hat die Aufgabe, die Forderbedarfe [...] diagnostisch zu erfassen, 
zu dokumentieren, die Ressourcen zur Forderung zu planen und deren fachgerechten Einsatz 
zu gewahrleisten.“ (Erste Verordnung fur unterstutzende Padagogik; 07/13 §3(1)) 

Des Weiteren hat es den Auftrag, unsere Schule in allen Fragen von Forderung zu beraten und 
zu unterstutzen. Die unterstutzende Padagogik des ZuP ist auf sonderpadagogische und weite-
re Forderbedarfe sowie auf individuelle Problemlagen gerichtet und soll allen Kindern die erfolg-
reiche Teilnahme am Regelunterricht ermoglichen. 

2.1 Grundsatze unseres Inklusionskonzeptes

Multiprofessionelle Teams erganzen sich in der Unterstutzung der Schulerinnen und Schuler 
und sind im regelmaßigen Austausch. Dazu gehoren SonderpadagogIn, Integrationsfachkraft, 
SchulsozialarbeiterIn, SprachberaterIn, GrundschullehrerIn, sozialpadagogische Fachkraft und 
SchulassistentIn. 

Es gilt der Grundsatz der Forderung aller Begabungen, alle Schulkinder werden ihren Moglich-
keiten entsprechend begleitet und angemessenen gefordert. Differenzierung des Leistungsum-
fangs kann auf verschiedene Weise erfolgen, z.B. durch das Lerntempo, das Lernniveau, den 
Lernumfang. 

Fur den Umgang mit besonderen Bedarfen von Kindern sorgen die beteiligten PadagogInnen 
gemeinsam. Sie erstellen individuelle Lern- und Entwicklungsplane, tauschen sich beratend aus
und sind gemeinsam fur die Forderarbeit zustandig. 

Wichtige Voraussetzung fur inklusive Bildung ist die Kooperation aller PadagogInnen, die mit 
den SchulerInnen einer Lerngruppe arbeiten. In inklusiven Schulen arbeiten Teams auf Lern-
gruppen-, Fach- und Jahrgangsebene zusammen. Die Verantwortung fur das Fordern und For-
dern aller SchulerInnen liegt bei allen PadagogInnen. 

Es gibt eine moglichst ausgewogene Vielfalt von Kindern in allen Lerngruppen, das heißt: keine 
Bildung von Schwerpunktklassen. Interne Lernbegleitung hat Vorrang vor externer Forderung, 
praventive Begleitung in den Jahrgangen 1-2 vor der Unterstutzung in den spateren Jahrgan-
gen. 

Auf der Grundlage einer umfassenden Diagnostik fur alle Kinder werden die Ressourcen fur die 
sozial-emotionale Begleitung an einem Runden Tisch verteilt, der zweimal im Schuljahr stattfin-
det. Die Durchfuhrung dieser heilpadagogischen Maßnahmen ubernehmen die Integrations-
fachkrafte (siehe Punkt 3.2). 

Plotzlich auftretende Problemlagen werden vom Klassenteam spontan aufgegriffen. In Abspra-
che mit der ZuP-Leitung werden unterstutzende Maßnahmen ergriffen. Hierzu kann auch die 
Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern gehoren. 
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3. Organisation und Ressourcen 
Zum engeren Team des ZuP gehoren zurzeit die Leitung, Sonder-/InklusionspadagogInnen, 
der/die SchulsozialarbeiterIn sowie eine IntegrationspadagogIn.

Als Forder- und Forderressourcen, die uber die Grundversorgung von Unterricht und freier Lern-
zeit hinausgehen, stehen folgende Bereiche zur Verfugung:

• Grundschulforderung

• Sonderpadagogische Forderung

• Integrationshilfe

• Sprachbildung/-beratung

• Schulassistenz

• Schulsozialarbeit

Die Aufgaben der einzelnen Berufsgruppen werden nachfolgend beschrieben.

3.1 SonderpadagogInnen

Die SonderpadagogInnen sind fur eine zusatzliche, uber das Regelangebot hinausgehende 
Unterstutzung von Lern- und Entwicklungsprozessen zustandig. Diese Begleitung richtet sich 
an SchulerInnen mit besonderen Bedarfen in den Bereichen Lernen, sozial-emotionale Entwick-
lung und Sprache. 

Zu den Aufgaben der SonderpadagogInnen gehort zunachst eine umfangreiche Diagnostik. Auf 
dieser Grundlage erstellen sie gemeinsam mit dem Klassenteam individuelle Lern- und Entwick-
lungsplane, tauschen sich beratend aus und sind miteinander fur Arbeit am Kind zustandig. Zu 
den Aufgabenbereichen gehoren:

• Organisation und Durchfuhrung von Forder- und Feststellungsdiagnostik

◦ Diagnostik vor Schuleintritt, wenn eine schularztliche Stellungnahme bzw. ein Antrag
vorliegt (siehe 4.1)

◦ Diagnostik zur Feststellung des sonderpadagogischen Forderbedarfs in Vorberei-
tung des Ubergangs von 4 nach 5 (s. 4.2)

◦ Diagnostik, die in die Lern- und Entwicklungsplane/Forderplane mit einfließt (s. 4.1)

• Organisation und Durchfuhrung des Mirola Screenings fur alle neu eingeschulten Kinder;
Dokumentation der Ergebnisse; Kommunikation der Ergebnisse mit dem Klassenteam; 
bei Bedarf Weiterentwicklung des Verfahrens 

• feste Zuordnung der SonderpadagogInnen zu bestimmten Lerngruppen je nach Stun-
denkapazitat. 

• Beratung der GrundschullehrerInnen

• Erstellung von Lern- und Entwicklungsplanen/Forderplanen im Team, Aktualisierung der 
Plane im Halbjahresrhythmus; Information von Kindern und Eltern uber die Lernziele 

• Teilnahme an Gesprachen fur die jeweiligen Kinder 

• Gemeinsame Anfertigung des Lernentwicklungsberichtes/Zeugnisses fur die jeweiligen 
Forderbereiche mit den zustandigen Grundschullehrkraften 
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• Erarbeitung von individualisierten Lernwegen in Anlehnung an das in den Lerngruppen 
verwendete Material (Streckenplane, Wochen-, Tagesplane etc.) 

• Individuelle Lernbegleitung

◦ praventiv, um einen moglichen sonderpadagogischen Forderbedarf zu verhindern

◦ begleitend fur Kinder, die einen anerkannten sonderpadagogischen Forderbedarf 
haben. 

Da die Feststellungsdiagnostik erst zum Ende des 3. Jahrgangs (und 4. Schulbesuchsjahrs, sie-
he Anlage) durchgefuhrt wird, nimmt die praventive Lernbegleitung einen großen Teil der Arbeit 
der SonderpadagogInnen ein.

3.2 Integrationsfachkrafte

Die Integrationsfachkafte bieten im Rahmen des Schultages die Integrierte Heilpadagogische 
Tageserziehung (IHTE) an. Sie arbeiten mit allen am Erziehungsprozess der Kinder Beteiligten 
zusammen. 

IHTE richtet sich an Kinder, die vornehmlich im sozial-emotionalen Bereich Unterstutzungsbe-
darf haben, und an deren Erziehungsberechtigte. Diese Maßnahmen bieten Fachkrafte mit ent-
sprechender Qualifikation an (z.B. Diplom-PadagogInnen, Diplom- PsychologInnen, Diplom-So-
zialpadagogInnen). Zu den Aufgabenbereichen gehoren: 

• Eingangs- und Verlaufsdiagnostik (z.B. auch Beteiligung an der Mirola-Durchfuhrung) 

• Teilnahme an Elterngesprachen 

• Abstimmung, Festlegung und Fortschreibung individueller Entwicklungsziele 

• Erstellung eines Hilfeplans im Team und Durchfuhrung von differenzierten Unterstut-
zungsmaßnahmen 

• Erziehungsberatung der Eltern 

• Vernetzung mit außerschulischen Hilfeeinrichtungen 

• Beratung von Lehrkraften 

• Austausch mit den ErzieherInnen und Integrationsfachkraften der Kindergarten 

• Begleitung des Ubergangs zu weiterfuhrenden Schulen 

Wesentlicher Teil der integrationspadagogischen Arbeit ist die Einbeziehung der Erziehungs- 
berechtigten. Sie verpflichten sich in einer Vereinbarung, die Maßnahme aktiv zu unterstutzen. 
Die Entscheidung uber die Zuteilung von Hilfen erfolgt beim zweimal jahrlich stattfindenden 
Runden Tisch. Zu diesem ladt die Schulleitung ein. TeilnehmerInnen des Runden Tisches sind 
u.a. die ZuP-Leitung, die IntegrationspadagogInnen der Schule, die Schularztin, eine VertreterIn
des AfSD, die SonderpadagogInnen der Schule, eine VertreterIn des ReBUZ, die Schulsozialar-
beiterIn und die FachberaterIn der AWO. 

3.3 SchulsozialarbeiterIn (siehe auch Konzept Schulsozialarbeit)

Ziel der Schulsozialarbeit ist die Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen von 
Kindern hin zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeiten. Dabei wird 
auch die Lebenswelt der Kinder mit einbezogen. Voraussetzung dafur sind ein regelmaßiger 
Austausch und die Kooperation mit allen am Prozess beteiligten PadagogInnen, d.h. auch den 
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Eltern. Die SchulsozialarbeiterIn fungiert als MittlerIn zwischen der Ganztagsschule, außerschu-
lischen Einrichtungen und der Familie der Kinder. Die Schulsozialarbeit unterstutzt die außerun-
terrichtliche Arbeit der Schule durch Aktivitaten, durch die die Schulkinder ihre Fahigkeiten und 
Talente verwirklichen konnen, Anerkennung erhalten und an Gruppenprozessen beteiligt sind 
(siehe Konzept Schulsozialarbeit). Zu den Aufgabenbereichen gehoren 

• Austausch mit Integrations- und SonderpadagogIn 

• Beratung fur alle Lehrkrafte und sozialpadagogischen Fachkrafte 

• Bindeglied zwischen Schule, Eltern und außerschulischen Institutionen 

• ggf. Vermittlung bei unterstutzenden Erziehungsmaßnahmen durch das Amt fur soziale 
Dienste 

• spontanes Aufsuchen von Familien bei schulvermeidendem Verhalten Hausbesuche mit 
Lehrkraft Angebot zur Konfliktschlichtung Mitarbeit am Kinderparlament 

• ggf. Teilnahme an Sitzungen des Jugendamtes, des Ortsbeirates, des Ausschusses fur 
Bildung und Soziales 

• Dokumentation 

3.4 SprachberaterIn (siehe auch Sprachbildungskonzept)

Sprachliche Kompetenzen sind der Schlussel zum schulischen Kompetenzerwerb. Die Verbes-
serung der Sprachfahigkeit von Schulerinnen und Schulern im Deutschen als Bildungssprache 
muss wahrend des ganzen Schultages besonders berucksichtig werden. Die SprachberaterIn 
ist KoordinatorIn der Sprachbildung und -unterstutzung. Sie steht in ihrer Schule als zentrale 
Ansprechperson in Fragen der Sprachbildung zur Verfugung (siehe Sprachbildungskonzept der 
SfBW 2013). 

Die SprachberaterIn hat zwei Haupt-Arbeitsbereiche: 

• die Durchfuhrung von Sprachdiagnostik und 

• die Beratung und Organisation der Unterstutzung von Kindern mit hohem Sprach- Bil-
dungs-Bedarf. 

Voraussetzung dafur ist eine enge Zusammenarbeit mit den Jahrgangs- und Klassenteams und
- wenn notig - mit den ErzieherInnen der Kindergarten. Besonders wichtig ist dabei die Beglei-
tung des Ubergangs vom Kindergarten in die Grundschule. Zu den Aufgaben der Sprachberate-
rin gehoren: 

• Organisation und Durchfuhrung des Cito-Screenings 

• Planung und Organisation von schulinternen Sprachstanduntersuchungen (Cito und 
„Sprachstanduntersuchung nach Hobusch, Lutz, Wiest“, Persen Verlag) 

• Beratung von Lehrkraften in Angelegenheiten der Sprachbildungsarbeit 

• Teilnahme an Vernetzungstreffen mit anderen SprachberaterInnen 

• Teilnahme an Fortbildungen fur SprachberaterInnen 

• Transportieren von Informationen aus den Vernetzungstreffen und den Fortbildungen ins
Kollegium 

• Anstoß von Ideen zur verstarkten Verankerung von Sprache und Begriffsbildung 
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Die zusatzlichen Lernzeiten an der Ganztagsschule sowie die Moglichkeit, uber den ganzen 
Tag mit Kindern und Erwachsenen auf Deutsch zu kommunizieren, sind fur die Sprachbildungs-
arbeit besonders gute Voraussetzungen ebenso wie das Prinzip des sprachsensiblen Fachun-
terrichts. 

3.5 GrundschullehrerInnen

Die Rolle der Grundschullehrkrafte in heterogenen Lerngruppen ist die der Begleitung von Lern-
und Entwicklungsprozessen, sie steuern und organisieren die Lernprozesse der Kinder. Die 
LehrerInnen berucksichtigen die Voraussetzungen und Starken der einzelnen Kinder und pas-
sen die Lerninhalte ihren Bedurfnissen und ihrem Lernstand an. Sie geben den Kindern die Zeit 
und Unterstutzung, die sie jeweils zum Weiterlernen benotigen. 

Fur den Umgang mit besonderen Bedarfen von Kindern sorgen Grundschullehrkrafte und Son-
derpadagogInnen gemeinsam. Sie erstellen individuelle Lernplane, tauschen sich beratend aus 
und sind gemeinsam fur die Lernbegleitung zustandig. Zu diesen Aufgabenbereichen gehoren: 

• Feststellen von Bedarfen und Umsetzung der Lernbegleitung im Team 

• integrierte Forderung aller Kinder entsprechend ihrer Moglichkeiten durch individuelle 
Lern- und Entwicklungsplanung 

• Einbeziehung der Eltern/Erziehungsberechtigten 

• Einbeziehung weiterer Fachkrafte bei Bedarf 

• Einholen von Beratung 

• Teilnahme an Teamgesprachen mit den an der individuellen Begleitung beteiligten Kolle-
gInnen 

• Durchfuhrung regelmaßiger Diagnoseverfahren

3.6 Assistenzkrafte

Die Assistenzkraft ermoglicht Kindern mit korperlichen Beeintrachtigungen den Besuch der 
Regelschule. Zurzeit haben nur die SchulerInnen Anspruch auf eine Assistenz, wenn der 
schularztliche Dienst die Notwendigkeit dieser Hilfe diagnostiziert und zusatzlich die Stellung-
nahme des jeweiligen Fachdienstes vorliegt. 

Die Assistenzkraft kooperiert mit der Schule und den Eltern. In Krisensituationen ist sie Beglei-
tung und Ansprechpartnerin. Zu ihren Aufgabenbereichen gehoren:

• pflegerische Aufgaben

• Unterstutzung bei sensorischen und motorischen Problemen 

• Hilfe beim Aufbau des Kontaktes zu LehrerInnen und MitschulerInnen sowie Unterstut-
zung der Kommunikation; gegebenenfalls mit Hilfsmitteln 

• Unterstutzung bei schriftlicher und mundlicher Mitarbeit im Unterricht Unterstutzung bei 
Schulweg, Pause, Ausflugen und Schulfahrten. 

• Leitung des Zentrums fur unterstutzende Padagogik 

Die Leitung des Zentrums fur unterstutzende Padagogik tragt die Verantwortung fur diesen 
Bereich an der Schule am Buntentorsteinweg (und der Verbundschule Oderstraße, siehe 
Geschaftsordnung). Ihre Aufgabe ist es, die grundsatzlichen Ablaufe der inklusiven Lernbeglei-
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tung gemaß dem Inklusionskonzept zu steuern und mit allen Beteiligten weiterzuentwickeln. 
Innerhalb dieser Strukturen gilt es, die Ressourcen fur die unterstutzende Padagogik den 
Bedarfen entsprechend zu verteilen. 

Die ZuP-Leitung setzt Entwicklungsprozesse in Gang, bearbeitet die organisatorischen Ablaufe 
und informiert in den verschiedenen Gremien der Schule uber den Stand der inklusiven Arbeit. 
Zu den Aufgabenbereichen gehoren: 

• Koordinierung der Ressourcen zur Lernbegleitung 

• Sicherstellung der Forderdiagnostik und -planung 

• Beratung

• Vernetzung mit außerschulischen Unterstutzungssystemen (z.B. ReBuZ, AfSD, 
SchularztIn, Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) 

• Kooperation mit weiteren ZuP in der Region

4. Diagnostik
Fur eine genaue Bestimmung des Lernstandes und des Unterstutzungsbedarfs der Kinder wer-
den unterschiedliche Diagnoseverfahren eingesetzt. 

4.1 Forderdiagnostik 

Die Forderdiagnostik dient der Klarung von Art und Umfang der Begleitung von Kindern mit 
besonderen Bedarfen. Auf ihrer Grundlage wird in den Teams uber die Unterstutzungsmoglich-
keiten beraten. Es werden individuelle Lern- und Entwicklungsplane/Forderplane erstellt und 
mindestens zweimal im Jahr in Form von SchulerInnen-LehrerInnen-Gesprachen oder Schule-
rInnen-LeherInnen-Eltern-Gesprachen besprochen. Diese Plane werden zu den Schulerakten 
genommen und den Eltern als Kopie mitgegeben. Im Bereich „Lernen“ werden regelmaßige 
Grundschuldiagnoseverfahren in allen Lerngruppen verbindlich durchgefuhrt. Die Einschatzung 
im Bereich „sozial-emotionale Entwicklung“ basiert auf Beobachtungen verschiedener Padago-
gInnen, beratende Institutionen (z.B. ReBUZ) werden fruhzeitig hinzugezogen. 

Vor der Einschulung: 

• Gesprache mit den Kitas (Schulleitung) 

• Gesprache mit Eltern von Kindern mit besonderen Bedarfen 

• Gesprache in der KiTa uber diese Kinder (Sonder-/InklusionspadagogInnen) 

• Einbeziehung der schularztlichen Stellungnahmen 

• Gesprache mit der/dem SchularztIn uber Kinder mit besonderen Bedarfen (Sonder- 
/InklusionspadagogInnen) 

Nach der Einschulung: 

• Screening von allen neu eingeschulten Kindern mit dem Mirola-Verfahren (Sonder- 
/InklusionspadagogInnen, sozialpadagogische Fachkrafte, Grundschullehrkrafte, Integra-
tionsfachkrafte) 

• Weitere Diagnostik mit einzelnen Schulerinnen und Schulern, wenn aufgrund des Mirola-
Screenings Bedarfe vermutet werden (Sonder-/InklusionspadagogInnen)
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• Elterngesprache (Grundschullehrkrafte, ggf. Sonder-/InklusionspadagogInnen, Integrati-
onsfachkrafte) 

• Lern- und Entwicklungsplanung/Forderplanung Im weiteren Verlauf der Grundschulzeit 

• Durchfuhrung der vereinbarten Grundschuldiagnoseverfahren (siehe Grundschuldiagno-
stik) 

• ggf. Lern- und Entwicklungsplanung/Forderplanung im Team 

• ggf. Feststellungsdiagnostik.

 Wenn ein Kind vier Jahre praventiv gefordert worden ist und im 3. Jahrgang gefuhrt wird, wird 
ein Verfahren zur Ermittlung des sonderpadagogischen Forderbedarfs eingeleitet.

4.2 Feststellungsdiagnostik

Fur die Feststellung eines vermuteten sonderpadagogischen Forderbedarfs Lernen, Sprache 
und Verhalten im Ubergang von Klasse 4 nach 5 kann zurzeit ein Antrag an die ZuP-Leitung 
gestellt werden (siehe 1. Verordnung fur unterstutzende Padagogik – VuP- §10). Im Falle eines 
sonderpadagogischen Forderbedarfs im sozial-emotionalen Bereich wird nach fruhzeitiger Ein-
schaltung des ReBUZ ein Antrag auf Uberprufung an diese Einrichtung gestellt. Antrage fur die 
vermuteten sonderpadagogischen Forderbedarfe Wahrnehmung und Entwicklung, Sehen, 
Horen, motorische und korperliche Entwicklung sind uber die ZuP- Leitung an die jeweiligen 
Forderzentren oder ZuP weiterzuleiten. Alle Verfahren werden mit den von der Senatorin fur Bil-
dung und Wissenschaft vorliegenden Formularen, nach dem vorgegebenen Verfahrensablauf 
und den festgelegten Terminierungen durchgefuhrt. 

Fur die Feststellungsdiagnostik gilt fur unsere Schule der folgende Leitfaden: 

Leitfaden zur Meldung von Kindern mit sonderpadagogischem Forderbedarf

• Ist ein Kind im 3. Schulbesuchsjahr und im 3. Jahrgang und hat einen hohen Forderbe-
darf, so dass es trotz intensiver und umfassender Forderung die Lernziele nicht erreicht, 
werden die Eltern dahingehend beraten, dass es ein Jahr langer in der Lerngruppe ver-
bleibt. Die Eltern stellen den Antrag. 

• Sind die Eltern mit dem langeren Verbleib ihres Kindes einverstanden, wird im 4. Schul-
besuchsjahr des Kindes - wenn notig - die Feststellungsdiagnostik gemaß der VuP 
durchgefuhrt. 

• Sind die Eltern mit dem langeren Verbleib nicht einverstanden, kann die sonderpadago-
gische Feststellungsdiagnostik sofort durchgefuhrt werden. Sind die Eltern mit der Uber-
prufung nicht einverstanden, stellt die Klassenkonferenz nach erneuter Beratung mit den
Eltern den Antrag auf Uberprufung (siehe VuP) an die Senatorin fur Bildung, die dann 
uber das weitere Verfahren entscheidet.

4.3 Grundschuldiagnostik

Um Lernstand und Lernentwicklung eines Kindes zu erfassen, werden ein- bis zweimal pro 
Schuljahr in allen Lerngruppen festgelegte Diagnoseverfahren eingesetzt: 

Deutsch

• Cito- Sprachtest (vor der Einschulung) 
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• Sprachstanduberprufung (Hobusch/Lutz/Wiest) zu Beginn des ersten und zweiten Jahr-
gangs 

• Hamburger Schreibprobe, durchgefuhrt Ende Jahrgang Eins, Mitte und Ende Jahrgang 
Zwei 

• Stolperworterlesetest (Wilfried Metze, 2002) jeweils Mitte und Ende der Jahrgange Zwei,
Drei und Vier 

• bedarfsorientierte Durchfuhrung einer Rechtschreibforderdiagnostik auf der Grundlage 
freier Texte mit der „Oldenburger Fehleranalyse“ (Gunther Thome, Dorothea Thome) 

Die Diagnoseverfahren sind in der ganzen Lerngruppe durchfuhrbar und okonomisch auswert-
bar. Sie werden zu verbindlichen Zeitpunkten eingesetzt.

Mathematik

• BeSMath: Ab dem Schuljahr 2013/14 wird zum Ende des zweiten Jahrgangs ein Scree-
ning mit dem BeSMath-Verfahren durchgefuhrt werden. Es eignet sich als Gruppen- und
Einzeltest und soll zusatzliche Klarheit uber die Rechenkompetenz und die Vorgehens-
weise der Kinder beim Losen von Aufgaben geben. Dazu ist ein zweiter Beobachter 
notig. 

Die Ergebnisse der Verfahren in Deutsch und Mathematik werden im Klassenteam ausgewertet,
bei Bedarf in individuellen Arbeits- und Lernplanen berucksichtigt und mit den Eltern bespro-
chen sowie zu einem spateren Zeitpunkt uberpruft. Ausgehend von den Ergebnissen der Scree-
nings wird zu einem spateren Zeitpunkt der Lernfortschritt uberpruft. 

5. Geschaftsordnung
Die Zentren fur unterstutzende Padagogik der Schulen am Buntentorsteinweg und an der Oder-
straße sind in einem Verbund zusammengefasst. Die Zustandigkeiten an den jeweiligen Schu-
len sind in einer Geschaftsordnung festgelegt (siehe Anlage).

Beschlussfassung in den Gremien:

Gesamtkonferenz am 10.06.13: einstimmig

Elternbeirat am 06.11.13: einstimmig

Schulkonferenz am 10.02.14:  einstimmig
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